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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 
75 Einleitung von entlastetem Mischwasser in die Scham-

bach, in Entwässerungsgräben und in den Untergrund 
durch den Markt Altmannstein, Landkreis Eichstätt 

 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen im Rahmen des wasserrecht-

lichen Verfahrens nach Art. 69 Abs. 2 Bayer. Wassergesetz (BayWG) 

i.V.m. Art. 72 bis 78 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 

(BayVwVfG). 

 

Einleitung von entlastetem Mischwasser in die Schambach, in Ent-

wässerungsgräben und in den Untergrund durch den Markt Alt-

mannstein, Landkreis Eichstätt 

 

 

Der Markt Altmannstein hat die wasserrechtliche Erlaubnis für die Ein-

leitung von entlastetem Mischwasser in die Schambach, in Entwässe-

rungsgräben und in den Untergrund beantragt. 

 

Die Einleitung von Mischwasser stellt eine Gewässerbenutzung i.S.d. 

§§ 8 und 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar, die einer 

gehobenen Erlaubnis gemäß §§ 10, 11 und 15 WHG bedarf. 

 

Die der Maßnahme zugrunde liegenden Planunterlagen werden in der 

Zeit vom 

 

07.04.2026 bis einschließlich 08.05.2026 

 

öffentlich ausgelegt. Die Auslegung erfolgt durch Veröffentlichung auf 

der Internetseite des Landratsamtes Eichstätt (https://www.landkreis-

eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-was-

ser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen). Auf Verlangen eines 

Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur 

Verfügung gestellt. 

 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (22.05.2026) schriftlich 

oder zur Niederschrift beim Markt Altmannstein oder beim Landrats-

amt Eichstätt, Sachgebiet Wasserrecht, Einwendungen erheben. 

 

A M T S B L A T T  

https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen
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Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechts-

vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-

ordnung gegen die beantragte Erlaubnis einzulegen, können innerhalb 

der Einwendungsfrist Stellungnahmen zu den Planunterlagen abgeben. 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-

schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird nach pflichtgemäßem Ermes-

sen entschieden, ob ein Erörterungstermin stattfindet. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten am Erörterungstermin, kann auch 

ohne ihn verhandelt werden. 

 

Wenn im Rahmen eines Erörterungstermins mehr als 50 Benachrichti-

gungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können Personen, die 

Einwendungen erhoben haben, durch öffentliche Bekanntmachung von 

dem Erörterungstermin benachrichtigt werden. In diesem Fall kann 

auch die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Landratsamt Eichstätt 

Eichstätt, 18.03.2026 

 

Pickl 
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76 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Landrats am 8. März 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 12 vom 27.03.2026 Seite:  4 

 
77 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der 

Stichwahl des Landrats am 22. März 2026 
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78 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Kreistags am 8. März 2026 
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Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 

79 BEKANNTMACHUNG des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürger-
meisters am 08. März 2026 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes ab-

schließendes Ergebnis der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des 

Oberbürgermeisters festgestellt: 

 

1.  

  

 

 

 Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber: 

 

Ord-

nungs- 

zahl 

Name des 

Wahlvor-

schlags-trä-

gers (Kenn-

wort) 

Familienname, Name, 

akademische Grade, 

Beruf, Geburtsjahr, 

kommunale Ehrenäm-

ter 

Ge-

samt-

zahl der  

gültigen 

Stim-

men 

01 

Christlich 

Soziale 

Union in 

Bayern e.V. 

(CSU) 

Grienberger Josef,  

Oberbürgermeister, 

geb. 1989, Kreisrat 

5.070 

08 

Volt 

Deutschland 

(Volt) 

Hemmelmann Petra, 

Dr., 

Pressesprecherin, geb. 

1985 

1.667 

 

 

2.  Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass  

 

Herr Grienberger, Josef mit 5.070  

 

gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat und damit zum Oberbürgermeister ge-

wählt ist.  

 

3. Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen. 

 

 

Eichstätt, 24.03.2026 

 

 

Oehlke 
Wahlleiterin 

 

 

80 BEKANNTMACHUNG des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des Stadtrats am 08. März 2026 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes ab-
schließendes Ergebnis der Wahl des Stadtrats festgestellt: 

1.  
 

 

2.  Insgesamt sind 24 Stadtratssitze zu vergeben. 

 

3.  Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgenden Stim-

menzahlen und Sitze: 
 

Ord-

nungs- 

zahl 

Name des Wahlvor-

schlags-trägers (Kenn-

wort) 

Ge-

samt-

zahl 

der 

gülti-

gen 

Stim-

men 

Anzahl 

der 

Sitze 

01 

Christlich Soziale 

Union in Bayern e.V. 

(CSU) 

60.878 10 

02 

Freie Wähler Bayern / 

Freie Wähler Eichstätt 

e.V. (Freie Wähler) 

19.029 3 

04 
BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (GRÜNE) 
30.844 5 

05 

Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands 

(SPD) 

18.922 3 

06 
Ökologisch Demokrati-

sche Partei (ÖDP) 
7.067 1 

07 Bayernpartei (BP) 5.823 1 

08 
Volt Deutschland 

(Volt) 
8.984 1 

 

4.  Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger/-innen aus 

den einzelnen Wahl- vorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind 

in der Anlage zu dieser Bekanntmachung  

abgedruckt. 

 

Eichstätt, 25.03.2026 

 

Oehlke 
Wahlleiterin 

Die Zahl der Stimmberechtigten: 10.098 

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 6.898 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen 

Stimmen: 
6.737 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungülti-

gen Stimmzettel: 
161 

Die Zahl der Stimmberechtigten: 10.098 

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 6.897 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gülti-

gen Stimmen: 
151.547 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungül-

tigen Stimmzettel: 
192 
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Anlage zur Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses 

der Wahl des Gemeinderats 

am 8. März 2026 
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Bekanntmachungen anderer Behörde 

 

Zweckverband Interpark 

 
81 Satzung zur Änderung der Verbandssatzung für den 

Zweckverband INTERPARK vom 30.04.1999, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 25.03.2025 (bekanntgemacht 
am 13.06.2025) 

 

Der Zweckverband INTERPARK erlässt aufgrund 

von Art. 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-

beit (KommZG) folgende  

 

  

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung für den Zweckver-

band INTERPARK vom 30.04.1999, zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 25.03.2025 (bekanntgemacht am 13.06.2025): 

  

§ 1  

Änderung des Sitzes  

  

Der § 1 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  

  

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Großmehring. 

  

§ 2  

Änderung des Ortes der Geschäftsstelle  

  

Der § 16 erhält folgende neue Fassung:  

  

Die Geschäftsstelle wird im Verwaltungsgebäude (Edisonstraße 2 in 

85098 Großmehring) eingerichtet. Die Geschäftsstelle führt der Ge-

schäftsleiter, solange keiner bestellt ist, der Verbandsvorsitzende.  

 

§ 3  

Inkrafttreten  

  

Diese Änderungssatzung tritt am 01.04.2026 in Kraft.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt  

82 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonsti-
gen Sparurkunden 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkassen-
bücher/Sparurkunden 

 

3220318020 

 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos erklärt. 

 

Ingolstadt, 17.03.2026 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

Reinhard Dirr   Karl-Heinz Schlamp  

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsmitglied  

 

 

 

Markt Gaimersheim 

83 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Be-
bauungsplan Nr. 81 „Lippertshofen Nord“ 

 
Der Marktgemeinderat hat am 18.03.2026 den Bebauungsplan Nr. 

81 „Lippertshofen Nord“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungs-
plan in Kraft. 

 

Ab sofort wird der Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 Abs. 
3 S. 2 BauGB im Rathaus, Marktplatz 3, Bauamt, Zimmer 13 während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.  

 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. 

 

Unbeachtlich werden demnach  

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber dem Markt Gaimersheim geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

 

 

 

Lageplan zum Bebauungsplan Nr. 81 (Geltungsbereich schwarz 

umrandet) 

 

 

Markt Gaimersheim 

gez. 

 

 

Andrea Mickel      
Erste Bürgermeisterin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


